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>>> *BARRIEREFREIES BAUEN* 
 
standen sie auch schon mal bepackt vor einer geschlossenen tür und haben sich gefragt, wie 
diese barriere am geschicktesten zu überwinden ist, ohne dass die aktenberge dem gesetz 
der schwerkraft folgen? sesam öffne dich gibt es nur im märchen. ein schalter, der elektrisch 
die tür öffnet, ist jedoch nachrüstbar. eine banalität - vielleicht. mit barrieren setzen wir uns 
in der regel erst auseinander, wenn wir vorübergehend in der mobilität eingeschränkt sind: 
ein sportunfall, der uns zur nutzung von gehhilfen nötigt, oder ein ausflug mit dem 
nachwuchs; unebenmäßigkeiten auf der straße haben schon so manchen buggy zum kippen 
gebracht. interpretieren wir die demografischen entwicklungen für das bauen, heißt das 
aber, sinnvoller weise schon heute unsere umwelt barrierefrei zu planen. die gesellschaft 
wird immer älter und möchte sich auch in diesem lebensabschnitt möglichst komfortabel 
bewegen. mit zukunftsorientiertem bauen - ohne barrieren können architekten und 
stadtplaner bereits heute einen beitrag zur nachhaltigkeit leisten und zur steigerung der 
lebensqualität insgesamt beitragen.  
selbstbestimmung statt fürsorge 
die realität sieht jedoch anders aus. rund 6,6 millionen schwerbehinderte menschen leben in 
deutschland. und obwohl das jeder zwölfte einwohner ist, ist die barrierefreie bauweise 
immer noch die ausnahme. mit dem neuen gesetz zur gleichstellung behinderter menschen 
wurde von der bundesregierung ein grundlegender paradigmenwechsel vollzogen. 
selbstbestimmung statt fürsorge soll nunmehr die richtschnur der integrationspolitik sein. 
bereits 1994 wurde das grundgesetz in seinem artikel 3 absatz 3 um den satz ergänzt: 
niemand darf wegen seiner behinderung benachteiligt werden. seitdem warten behinderte 
menschen, dass aus diesem grundsatz gelebte gesellschaftliche wirklichkeit wird. das am 1. 
mai 2002 in kraft getretene gleichstellungsgesetz ist somit ausdruck eines neuen denkens in 
der behindertenpolitik, bei dem der bürgerrechtliche anspruch auf selbstbestimmte teilhabe 
am gesellschaftlichen leben im vordergrund steht. kernstück des gesetzes ist die herstellung 
einer umfassend verstandenen barrierefreiheit. hindernisse, die der im grundgesetz 
verankerten chancengleichheit im weg stehen, sind zu beseitigen. das gesetz ist auch eine 
antwort auf die zunehmend wichtigen fragen und herausforderungen des demografischen 
wandels. nicht nur behinderte menschen sollen sich diskriminierungsfrei im alltag bewegen 
können - alle in unserer gesellschaft profitieren von barrierefrei gestalteten lebensbereichen.  
 
die *grundlagen für barrierefreies bauen* sind bereits in der bauleitplanung zu 
berücksichtigen. 
das baugesetzbuch bietet im § 9 abs. 1 nr. 8 (inhalt des bebauungsplans) und im §136 abs. 
3, nr. 1b, c und 2c (städtebauliche sanierungsmaßnahmen) die möglichkeit, auf die 
besonderen belange und anforderungen von alten menschen, von behinderten oder auch 
von kleinkindern einzugehen. anforderungen an bauliche anlagen werden über die 
landesbauordnungen und deren ausführungsvorschriften geregelt. die im entwurf 
vorliegende musterbauordnung sieht im § 52 barrierefreies bauen vor, dessen 
geltungsbereich sich auf alle öffentlich zugänglichen bauten erstrecken wird. ergänzungen 
betreffen die aufzüge, wohnungseingangstüren und die erreichbarkeit von wohnungen mit 
aufzügen. ziel dieser vorschrift wird sein, alten und behinderten menschen sowie personen 
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mit kindern die ungehinderte teilnahme am gesellschaftlichen leben zu ermöglichen. die 
ebenfalls im entwurf vorliegende din 18 030 (barrierefreies bauen) soll künftig die geltenden 
din 18 024 und 18 025 zusammenfassen und erweitern, zum beispiel auf sensorische 
behinderungen sowie die barrierefreiheit bei rettungswegen.  
in baden-württemberg wurde bereits 1995 die landesbauordnung um den § 39 barrierefreie 
anlagen ergänzt. das neue gleichstellungsgesetz führt daher hier zu keinen zusätzlichen 
anforderungen.  
 
*wertsteigerung von immobilien durch barrierefreies bauen* 
am 1. juli 2000 hat die architektenkammer baden-württemberg die beratungsgruppe 
barrierefreies bauen ins leben gerufen. die erfahrungen der ersten zwei jahre zeigen, dass 
sieben jahre nach der lbo-änderung die architekten zum einen immer noch erhebliche 
informationsdefizite habe, zum anderen aber auch - insbesondere bei kleineren 
bauvorhaben und beim bauen im bestand - die anforderungen als belastend empfinden. 
eine umfrage zum § 39 hat ergeben, dass zum beispiel die bewegungsflächen vor 
treppenauf und abgängen, die aus sicherheitsgründen mindestens 150 cm betragen 
müssen, der mehrzahl große probleme bereitet. generell wird eine für arbeitsstätten nach 
din 18 024 teil 2 geforderte behindertentoilette als ausreichend empfunden, wenn diese von 
einer allgemeinen verkehrsfläche erreichbar ist. im wc ist ein wasserventil mit wasserschlauch 
und ein fußbodenablauf vorzusehen. diese anforderung verursacht, laut umfrage,  
insbesondere in altbauten generelle einbau- bzw. umbauprobleme und erhöhte kosten. 
detaillierte informationen zur umfrage sind im geschäftsbereich architektur und medien 
erhältlich.  
 




